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Arbeitsgemeinschaft Notfallseelsorge und Krisenintervention im Saarland
Kirchlicher Dienst für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Satzung der Arbeitsgemeinschaft Notfallseelsorge 


          und Krisenintervention im Saarland

                                                             Stand: 15.07.2003
1. 
Grundsätzliches

1.1 
Notfallseelsorge im Sinne von Seelsorge in Not​fällen ist Bestandteil des Seelsorgeauftrages der Kir​che. Gemeint ist die auf dem Hintergrund des dia​konischen Auftrags motivierte Seelsorge in Form von Beistand, Beratung und Begleitung. Sie wen​det sich Menschen in besonderen Not- und Kri​sensituationen zu. Dies tut sie um des Menschen willen, den sie als von Gott geliebtes und getra​genes Geschöpf sieht. Dafür ist jede Seelsorgerin und jeder Seelsorger zuständig.

1.2 
Darüber hinaus gehört es zu den Aufgaben der Kirche, in besonderen Notfallsituationen mit ihren spezifischen Herausforderungen erreichbar zu sein und die Betroffenen, die Angehörigen und Helfer qualifiziert seelsorglich zu begleiten. Diese Art der Notfallseelsorge kommt insbesondere bei schwe​ren Verkehrsunfällen mit Personenschaden, Wohnungsbränden, Großschadensereignissen und Katastrophen zum Tragen. Hierzu zählen auch die Begleitung von Angehörigen der Verletzten oder Verstorbenen am Einsatzort sowie die Überbringung von Todesnachrichten gemeinsam mit der Polizei.

1.3 Träger der Arbeitsgemeinschaft Notfallseelsorge und Krisenintervention im Saarland im Sinne von Ziffer 1.2 dieser Ordnung sind das Bistum Trier und die Evangelische Kirche im Rheinland und im Saar-Pfalz-Kreis das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche in der Pfalz.  Die Arbeitsgemeinschaft 

Notfallseelsorge und Krisenintervention im Saarland arbeitet 

saarlandweit im Rahmen der territorialen Seelsorge und in öku​-

menischer Zusammenarbeit. 
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Da Notfallseelsorge und Krisenintervention immer in enger Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften aus Feuerwehr, Polizei/Polizeiseelsorge, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie den jeweiligen Leitstellen geschieht, können die folgenden Organisationen, Einrichtungen und Berufsgruppen durch einen Vertreter/eine Vertreterin im Beirat an der Weiterentwicklung der Notfallseelsorge/Krisenintervention beteiligt sein:

Die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, die Polizei, die Landesverbände des Deutschen Roten Kreuzes, des Malteser-Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfallhilfe und des Arbeiter-Samariter-Bundes, das Innenministerium,  die Notärzteschaft, der Rettungszweckverband, die Bistümer Trier und Speyer,  die Ev. Kirche im Rheinland und die  Evangelische Kirche in der Pfalz. 

Der organisatorische Rahmen orientiert sich am Einzugsbereich der je​weils zuständigen Leitstelle (Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste). Notfallseelsorge in diesem Sinn wird nur 

auf Anforderung und in Abstimmung mit der zuständigen Leitstelle geleistet. Die Verfügbar​keit und Erreichbarkeit des regionalen Notfallseelsorge-/Kriseninterventionsteams für die Leitstelle soll unter allen Umständen gewährleistet werden.

1.4 Die Gelegenheiten, zu denen Mitarbeitende der AG NFS/KI alarmiert werden 


können, werden in einer Indikationsliste festgehalten. Die Notfallseelsorge kann durch ihre schnelle Erreichbarkeit dem Handeln der Gemeinden und der funktionalen pastoralen Dienste voraus​gehen, ohne dieses zu ersetzen. Durch eine geregelte Übergabe an den zuständi​gen Seelsorger/die zuständige Seelsorgerin wird eine nachgehende Seelsorge in vielen Fällen erst möglich. Die Notfallseelsorge ist ein Angebot für alle Menschen in Not, ungeachtet ihrer Konfession, Religion und Nationalität. In jedem Fall versucht sie, wo dies angemessen erscheint, eine weitergehende Begleitung zu ermögli​chen.


1.5 Seelsorgliche Begleitung von Einsatzkräften ist Seelsorge für Mit-arbeitende der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes. Sie hat auch die Angehörigen der eingesetzten Helfer und Retter mit im Blick, da Familien und Beziehungen durch die besondere Tätigkeit starken Belastungen ausgesetzt sein können. Seelsorgliche Begleitung von Einsatzkräften 
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geschieht durch Begleitung während und nach besonders belastenden Einsätzen, durch Schulungsangebote und durch ein  Gesprächsangebot der mit der Einsatzkräftebe​gleitung beauftragten und ausgebildeten  Personen. 

1.6 Seelsorge in Großschadenslagen dient der Vermeidung und Begrenzung von Traumatisierungen bei Ereignissen mit vielen Verletzten und/oder Toten. Notfallseelsorger/innen begleiten unverletzte Betroffene, Angehörige von Opfern und auf Wunsch auch erschöpfte Einsatzkräfte. Seelsorge in Großschadenslagen geschieht durch mehrere Not​fallseelsorger/-innen eines Notfallseelsorge-/Kriseninterventionsteams sowie durch Notfallseelsorgekräfte aus benachbarten Städten und Kreisen. Bei schwerwiegenden Trauma​tisierungen soll die Notfallseelsorge/Krisenintervention mit dafür Sorge tragen, dass eine qualifizierte  Weiterbetreuung Einzelner oder ganzer Gruppen durch Therapeuten oder Fachärzte gewährleistet ist.

2. 
Organisationsstruktur


In der  Arbeitsgemeinschaft Notfallseelsorge und Krisenintervention sind die den Dienst der Notfallseelsorge und Krisenintervention ausübenden Teams und Personen im Saarland zusammengefasst. Ein Notfallseelsorge-/Kriseninterventionsteam besteht aus besonders für diesen Dienst ausgebildeten Seelsorgern/-innen der christlichen Kirchen und anderen qualifizierten Mitarbeitenden.

2.1  Landesebene

2.1.1    Alle Mitarbeiter/innen der AG NFS/KI bilden einen Konvent, der sich jedes


 Jahr einmal trifft. Aufgaben dieses Konventes sind u.a.:

· der Erfahrungsaustausch, 

· die Diskussion aktueller Fragen von Notfallseelsorge und   

· Stressbewältigung, 

· gegebenenfalls die Aktualisierung des Statuts, 

· die Wahl des Organisationsteams alle 4 Jahre

· die Berufung des Mitgliedes für den fachlichen Beirat. 


Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Konventes ist in Zusammenarbeit mit dem Leiter/der Leiterin der Ausbildung die Planung der jährlichen Fortbildungsmaßnahmen auf Landesebene. 


Der Konvent wird durch den Organisationsleiter/die Organisationsleiterin einberufen. Der Organisationsleiter/die 
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Organisationsleiterin der AG NFS/KI lädt zu den Sitzungen in der Regel vier Wochen vor dem vorgesehenen Termin mit der Tagesordnung schriftlich ein. Er/sie leitet die Sitzungen des Konventes. Über das Ergebnis der Beratung ist jeweils eine Niederschrift zu fertigen und den Mitgliedern des Konventes zuzuleiten.

    
Bei einer Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der anwesenden, stimm-berechtigten Mitglieder des Konventes. Für eine Änderung des Status müssen mindestens 25 % der Mitglieder der AG NFS/KI anwesend sein. Beschlüsse sollen einmütig gefasst werden.

2.1.2 
Das Organisationsteam koordiniert die Arbeit der NFS/KI auf Landesebene. Hierzu kommt es mehrfach im Jahr zusammen. Auf Wunsch berät es auch die Teams auf Kreisebene bei der Durchführung und Weiterentwicklung ihrer Arbeit. Das Organisationsteam setzt sich wie folgt zusammen: 

· Organisationsleiter/in

· Stellvertreter/in des Organisationsleiters

· Schriftführer/in

· Kassenwart/in

· Leiter/in der Ausbildung


Die Mitglieder des Organisationsteams arbeiten in der Regel in der praktischen Notfallseelsorge/Krisenintervention mit.
2.1.3  Aufgaben des Organisationsleiters/der Organisationsleiterin:


Der Organisationsleiter/die Organisationsleiterin führt in Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam die Geschäfte und repräsentiert die AG NFS/KI nach außen.



          Er/Sie beruft den Konvent einmal im Jahr ein. Er/sie muss ihn 



          einberufen, wenn mindestens fünf Mitglieder des Konventes einen       

                    ent​sprechenden Antrag stellen.


Er/Sie leitet den Konvent und achtet auf die Ausführung der Beschlüsse.

2.1.4   Der fachliche Beirat


Der Beirat wird vom Konvent zur Koordinierung und Beratung eingerichtet. Die Mitglieder des Organisationsteams können an den Sitzungen des Beirates teilnehmen.


Dem Beirat können angehören:
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· der Organisationsleiter/in der AG NFS/KI

· ein Vertreter/ eine Vertreterin aus dem Konvent der AG NFS/KI 

· ein Vertreter/ eine Vertreterin der Feuerwehr

· ein Vertreter/ eine Vertreterin des THW

· ein Vertreter/ eine Vertreterin der Polizei

· ein Vertreter/ eine Vertreterin der Notärzteschaft

· ein Vertreter/ eine Vertreterin des Rettungszweckverbandes

· ein Vertreter/ eine Vertreterin des DRK

· ein Vertreter/ eine Vertreterin des MHD

· ein Vertreter/ eine Vertreterin der JUH

· ein Vertreter/ eine Vertreterin des ASB

· ein Vertreter/ eine Vertreterin des Innenministeriums

· ein Vertreter/ eine Vertreterin der beiden evangelischen Landeskirchen

· ein Vertreter/ eine Vertreterin der Bistümer Trier und Speyer


Je nach Lage und anstehender Beratung kann die Teilnehmerliste durch einen 


Juristen, Psychologen oder Vertreter einer anderen Fachrichtung ergänzt werden.  


Der Beirat der AG NFS/KI hat folgende Aufgaben:

a)  
Beratung des Organisationsteams

b)     
Beratung und Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Notfallseelsorge und  Krisenintervention,

c)     
Mitwirkung bei der Aus- und Fortbildung der Notfallseelsorge und Krisenintervention,

d)
Kontaktpflege zu Diensten, Gremien und Personen, die mit der AG NFS/KI in Verbindung stehen.


Der Beirat trifft sich halbjährlich. Der Organisationsleiter/in der AG NFS/KI lädt zu den Sitzungen in der Regel vier Wochen vor dem vorgesehenen Termin mit der geplanten Tagesordnung schriftlich ein. 


Er/sie leitet die Sitzungen des Beirates. Über das Ergebnis der Beratung ist jeweils eine Niederschrift zu fertigen und den Mitgliedern des Organisationsteams sowie den Mitgliedern des Beirates zuzuleiten. Außerordentliche Sitzungen müssen einberufen werden, wenn mindestens die Hälfte der berufenen Mitglieder des Beirates dies verlangt.
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2.2 Kreisebene

Auf der Ebene der Landkreise/des Stadtverbandes bilden die Mitarbeitenden der AG NFS/KI Teams (Näheres regelt eine Anlage). Die Teams kommen mehrfach im Jahr zusammen, um über vergangene Einsätze zu reflektieren, bzw. anstehende Maßnahmen zu planen. Je nach Arbeitsweise der Teams wird auch der Bereitschaftsplan für den Einsatzdienst erstellt. 


Jedes Team benennt einen Sprecher/eine Sprecherin, der/die die AG NFS/KI im Landkreis bzw. Stadtverband vertritt. Ihm/Ihr obliegt bei größeren Schadensereignissen in Zusammenarbeit mit dem Organisationsleiter/der Organisationsleiterin die Planung der SbE-Nachsorgegespräche. Der Kreissprecher/Die Kreissprecherin verwaltet die Mitgliederdaten, er/sie kümmert sich auch um  die Meldung von Abwesenheiten durch Urlaub, Fortbildung oder Krankheit der Teammitglieder an die zuständige Einsatzzentrale der Feuerwehr. 


Des Weiteren ist er/sie Bindeglied zwischen dem Kreis-Team und dem Organisationsteam auf Landesebene sowie dem Katastrophenschutzamt des Landkreises/Stadtverbandes.

3.        Mitarbeit und Qualitätssicherung


Über die Mitarbeit und über die Art des Einsatzbereiches (Notfallseelsorge und/oder Stressbewältigung) entscheidet das Organisationsteam nach Vorschlag und Rücksprache mit dem Kreissprecher/der Kreissprecherin. Bei kirchlichen Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen erfolgt vor der Übernahme eine Rücksprache mit dem zuständigen Superintendenten/Superintendentin des ev. Kirchenkreises bzw. mit dem zuständigen Personalverantwortlichen der kath. Kirche.  Das Organisationsteam legt in einer gesonderten Ordnung die Kriterien für die Mitarbeit und für die Ausbildung fest. Um die Qualität zu sichern, werden folgende Mindestanforderungen festgelegt. 

· Vorgespräch mit dem/der Ausbildungsleiter/-leiterin

· Anbindung an eine Hilfsorganisation

· zur Mitarbeit in der Notfallseelsorge: Grundkurs Notfallseelsorge 

· zur Mitarbeit in der Stressbewältigung: Grundkurs Stressbewältigung und SbE- Baustein 1

·       Willen zur Fortbildung und Reflexion


Die Listen der Mitarbeitenden werden parallel beim Kreissprecher/der Kreissprecherin und beim Schriftführer/bei der Schriftführerin des 
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Organisationsteams geführt. Sie werden auch den Superintendenturen und den Referatsleitern in den bischöflichen Generalvikariaten zur Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt. 


Die Bistümer und die beiden evangelischen Landeskirchen respektieren die Listen der AG NFS/KI. 

4. 
Inkrafttreten

Die Bestimmungen des Statuts treten mit der Genehmigung der Trägerkirchen und des Innenministeriums des Saarlandes in Kraft.


